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Anlage 6

 

Lehrplan für die Ausbildung zum Fahrprüfungsauditor

1. Einführung in das Qualitätsmanagement, die wichtigsten Kapitel der

ISO 9001 , sowie die allgemeine Erklärung der Funktion, Rolle des

Auditors (4 UE)

2. Theorie der spezi schen Anwendung und Funktionsweise des QMS im

System „Fahrprüfung“. Systemspezi sche Erklärung der Funktion, Rolle

des Auditors im Qualitätsmanagement (4 UE)

3. Praktische Übungen im Bereich der Audits; Probeaudits mit verteilten

Rollen, Kameracoaching und Kommunikationsberatung. Durchführung

eines Übungsauditgesprächs (mit modellhaften Vorgaben eines

Planspieles) mit Beurteilung der Stellungnahme des Auditierten, sowie

probeweise Erstellung einer Gesamtbeurteilung. Durchführung einer

Dokumentation des Probeaudits mit statistischer Enderfassung (4 UE)
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